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Mit Antrag vom 12.12.2023 legt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ein Vorhaben vor, Leistun-

gen für Asylbewerber anzupassen, faktisch: zu senken. Hierzu soll der Bundestag die Bundes-

regierung auffordern, einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der verschiedene – im Einzelnen un-

terschiedlich konkret benannte – Verschärfungen vorsieht.1 Als Ziel wird benannt, dass es an-

gesichts einer sich zuspitzenden Migrationslage an der Zeit werde, die Leistungen für Asylbe-

werber – wo rechtlich möglich –Fehlanreize für eine Migration nach Deutschland zu verrin-

gern.2 Es geht darum, mögliche Pull-Faktoren zu reduzieren. 

Inwieweit diese Annahme zutrifft, welche unerwünschten Nebeneffekte dies haben könnte, ob 

dies zu mehr Verwaltungsaufwand führt und ob dieser vertretbar wäre – zu all dem kann der 

Jurist nichts sagen. Der Antrag wirft aber auch aus verfassungsrechtlicher Sicht einige Frage-

stellungen auf – nur zu denen möchte ich Stellung nehmen. Es  entspricht der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts, dass migrationspolitische Erwägungen, die Leistungen an 

Asylbewerber und Flüchtlinge niedrig zu halten, um Anreize für Wanderungsbewegungen 

durch ein im internationalen Vergleich eventuell hohes Leistungsniveau zu vermeiden, kein Ab-

senken des Leistungsstandards unter das physische und soziokulturelle Existenzminimum 

rechtfertigen können und die in Art. 1 Abs. 1 GG garantierte Menschenwürde so nicht migrati-

onspolitisch zu relativieren ist.3 Die Frage ist: Wo liegt diese Grenze genau? Die Antwort ist 

umstritten. 

Aus diesem Grund sollen im Folgenden der verfassungsrechtliche Zugang zu den im Antrag 

vorgelegten Zielen (I.) und die Herleitung eines Anspruchs auf Gewährleistung des Existenz-

minimums aus Art. 1 Abs. 1 GG iVm Art. 20 Abs. 1 GG (II.) umrissen werden, um anschlie-

ßend einen verfassungsrechtlich kritischen Blick auf die hier gegenständlichen Vorhaben zu 

werfen (III.). 

I. Der verfassungsrechtliche Zugang 

Das Migrationsrecht ist zwischenzeitlich in weiten Teilen unionsrechtlich geprägt.4 Vor diesem 

Hintergrund muss stets die erste Frage sein, ob bestimmte migrationspolitische Ziele mit den 

Mitteln der nationalen Rechtsetzung verfolgt werden können und ein aus dem nationalen Ver-

fassungsrecht hergeleitetes Existenzminimum die korrekt gewählte Bezugsgröße darstellt. 

 
1 BT-Drs. 20/9740. 
2 BT-Drs. 20/9740 S. 1. 
3 BVerfG, Urt. v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10, 2/11, BVerfGE 132, 134 (173). 
4 S. insb. VO (EU) 604/2013 (Dublin III-VO), RL 2011/95/EU (Qualifikationsrichtlinie), RL 2013/32/EU (Verfah-
rensrichtlinie), RL 2013/33/EU (Aufnahmerichtlinie), RL 2008/115/EG (Rückführungsrichtlinie), RL 2001/55/EG 
(Massenzustrom-Richtlinie); Ruland/Becker/Axer/Schreiber, Sozialrechtshandbuch, 7. Aufl. 2022, § 34 Rn.  98. 
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Die relevanten unionsrechtlichen (sekundärrechtlichen) Vorgaben können im Einzelnen diver-

gieren. So fordert Art. 29 Qualifikations-RL eine Gewährleistung von Sozialhilfe, wie die 

Staatsangehörigen sie erhalten. Nach Art. 17 Aufnahme-RL müssen die Mitgliedsstaaten ab 

Stellung des Antrags auf internationalen Schutz Sorge tragen, dass Antragsteller materielle 

Leistungen in Anspruch nehmen können, die einem angemessenen Lebensstandard entspre-

chen, den Lebensunterhalt sowie den Schutz der physischen und psychischen Gesundheit von 

Antragstellern gewährleisten. Eine weniger günstige Behandlung im Vergleich zu den eigenen 

Staatsangehörigen ist jedoch jenseits dessen ausdrücklich möglich (Art. 17 Abs. 5 S. 2 Auf-

nahme-RL).5 

Primärrechtlich muss die Sicherung eines menschenwürdigen Daseins als Teil der Garantie des 

Art. 1 GRCh Beachtung finden.6 Daraus hat der EuGH hergeleitet, dass die Menschenwürde 

gewährleiste, nicht in eine Situation extremer Not zu geraten, die es nicht erlaubt, elementarste 

Bedürfnisse zu befriedigen, wie etwa eine Unterkunft zu finden, sich zu ernähren, zu kleiden 

und zu waschen und die die eigene physische oder psychische Gesundheit beeinträchtigt oder 

jemanden in einen Zustand der Verelendung versetzt, der mit der Menschenwürde unvereinbar 

wäre.7 

Grundsätzlich liegt es aber in der Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten, die sozialrechtlichen Ver-

hältnisse von Personen zu regeln und auszugestalten.8 Auch das einschlägige Sekundärrecht 

macht kaum konkrete Vorgaben hinsichtlich der Ausgestaltung von Sozialhilfen.9 Die Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Verhältnis der Grundrechte des Grundgesetzes 

und der Charta zugrunde gelegt, wonach im nicht determinierten Anwendungsbereich von Uni-

onsrecht nationale Umsetzungsakte zunächst an den Grundrechten des Grundgesetzes gemes-

sen und Grundrechte der Charta als mitgewährleistet vermutet werden,10 kann im Zentrum der 

deutschen Debatte um Sozialleistungen weiterhin das Grundgesetz auch dort stehen, wo 

 
5 Bieritz-Harder/Conradis/Thie/Birk, SGB XII,12. Aufl. 2020, AsylbLG Vorb. Rn. 7 ff. 
6 Grube/Wahrendorf/Flint/Leopold, SGB XII, 8. Aufl. 2024, AsylbLG Einl. Rn. 19; ob sich hingegen Art. 34 Abs. 3 
GRCh auch an die Mitgliedsstaaten oder nur an die Union richtet, ist umstritten. S. dazu Meyer/Hölscheidt/Roh-
leder, GRCh, 5. Aufl. 2019, Art. 34 Rn. 84 mwN. 
7 EuGH, Urt. v. 12.11.2019 – C-233/18, ZAR 2020, 147 (148 f.); ähnlich EuGH, Urt. v. 01.08.2022 – C-422/21, 
BeckRS 2022, 18611; vgl. in diesem Sinne auch EuGH v. 19.3.2019, C-163/17, EU:C:2019:218, Rn. 92 und die 
dort angeführte Rechtsprechung 
8 Grube/Wahrendorf/Flint/Leopold, SGB XII, 8. Aufl. 2024, AsylbLG Einl. Rn. 19. 
9 Vgl. Ruland/Becker/Axer/Schreiber, Sozialrechtshandbuch, 7. Aufl. 2022, § 34 Rn.  98 ff.,16; GK-
AsylbLG/Hohm, § 1a (Stand: 01.01.2022) Rn. 601 ff. 
10 BVerfG, Beschl. v. 06.11.2019 – 1 BvR 16/13, BVerfGE 152, 152 (168 ff.). 
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unionales Migrationsrecht Einschlag findet.11 Die weiteren Ausführungen beschränken sich da-

her auf das Grundgesetz. Der europäische Rechtsrahmen ist (noch?) denkbar weit. 

II. Der Anspruch auf Gewährleistung des Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG iVm 

Art. 20 Abs. 1 GG 

Aus Art. 1 Abs. 1 GG iVm Art. 20 Abs. 1 GG folgt ein Anspruch auf Gewährleistung eines 

menschenwürdigen Existenzminimums.12 Dass die Menschenwürde nicht nur ein Abwehrrecht 

gegenüber dem Staat ist, sondern durch diesen auch positiv – ebenfalls in diesen sich erst in 

Zusammenschau mit dem Sozialstaatsprinzip ergebenden Dimensionen – verpflichtet, wird 

heute13 im Grundsatz kaum noch bezweifelt.14 Gesichert sein muss, was der Mensch bedarf, um 

ein menschenwürdiges Leben zu führen.15 

Ein bestimmter Anspruchsinhalt oder -umfang lässt sich jedoch nicht unmittelbar aus der Ver-

fassung ableiten. So ist der Anspruch zwar unverfügbar und muss eingelöst werden, er bedarf 

aber einer Konkretisierung und stetigen Aktualisierung durch die Gesetzgebung.16 Dieser 

kommt dabei ein erheblicher Gestaltungsspielraum zu,17 der auch nur von ihr und nicht etwa 

dem Bundesverfassungsgericht ausgefüllt werden darf – richtigerweise beschränkt sich letzte-

res daher auf eine zurückhaltende Kontrolle der einfachgesetzlichen Regelungen, ob diese zur 

Gewährleistung des verfassungsrechtlich garantierten Anspruchs evident unzureichend sind.18 

Die Menschenwürde ist keine „kleine Münze“. Daraus folgt, dass viele Fragen der 

 
11 Vgl. Grube/Wahrendorf/Flint/Leopold, SGB XII, 8. Aufl. 2024, AsylbLG Einl. Rn. 12, 19; s. dahingehend auch 
die Debatten, wie unter III. dargestellt. 
12 BVerfG, Urt. v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09, BVerfGE 125, 175 (222); BVerfG, Urt. v. 
18.07.2012 – 1 BvL 10/10, 2/11, BVerfGE 132, 134 (159); BVerfG, Beschl. v. 23.07.2014 – 1 BvL 10/12, 1 BvL 
12/12, 1 BvR 1691/13, BVerfGE 137, 34 (72); BVerfG, Urt. v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 152, 68 (112); 
Dreier/Wapler, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 1 Abs. 1 Rn. 158; Dürig/Herzog/Scholz/Herdegen, GG, Art. 1 Abs. 1 
(Stand: Mai 2009) Rn. 121; Huber/Voßkuhle/Augsberg, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 1 Rn. 68 f.; Epping/Hillgru-
ber/Rux, GG, 57. Ed. 15.01.2024, Art. 20 Rn. 216.1. 
13 Anders noch BVerfG, Beschl. v. 19.12.1951 – 1 BvR 220/51, BVerfGE 1, 97 (104 f.). 
14 Dreier/Wapler, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 1 Abs. 1 Rn. 158; Epping/Hillgruber/Rux, GG, 57. Ed. 15.01.2024, 
Art. 20 Rn. 216.1; krit. Ertl, VSSAR 2016, 197 ff. 
15 BVerfG, Urt. v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10, 2/11, BVerfGE 132, 134 (161 f.); BVerfG, Beschl. v. 23.07.2014 – 1 
BvL 10/12, 1 BvL 12/12, 1 BvR 1691/13, BVerfGE 137, 34 (72); Brings/Oehls, ZAT 2016, 22 (25). 
16 BVerfG, Urt. v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09, BVerfGE 125, 175 (222); BVerfG, Urt. v. 
18.07.2012 – 1 BvL 10/10, 2/11, BVerfGE 132, 134 (159); BVerfG, Beschl. v. 23.07.2014 – 1 BvL 10/12, 1 BvL 
12/12, 1 BvR 1691/13, BVerfGE 137, 34 (72); Huber/Voßkuhle/Augsberg, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 1 Rn. 69; ange-
sichts der Konkretisierungs- und Aktualisierungserfordernisse nur „dem Grunde nach unverfügbar“ nach 
Sachs/Höfling, GG, 9. Aufl. 2021, Art. 1 Rn. 32. 
17 BVerfG, Urt. v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09, BVerfGE 125, 175 (222); BVerfG, Urt. v. 
18.07.2012 – 1 BvL 10/10, 2/11, BVerfGE 132, 134 (159); BVerfG, Beschl. v. 23.07.2014 – 1 BvL 10/12, 1 BvL 
12/12, 1 BvR 1691/13, BVerfGE 137, 34 (72); Dreier/Wapler, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 1 Abs. 1 Rn. 159; Ja-
rass/Pieroth/Jarass, GG, 18. Aufl. 2024, Art. 1 Rn. 18. 
18 BVerfG, Urt. v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09, BVerfGE 125, 175 (225); BVerfG, Beschl. 
v. 23.07.2014 – 1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12, 1 BvR 1691/13, BVerfGE 137, 34 (72); Jarass/Pieroth/Jarass, GG, 18. 
Aufl. 2024, Art. 1 Rn. 18. 
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Leistungsgestaltung und -bemessung primär politischer Natur sind und als solche behandelt 

werden müssen. Die verfassungsrechtliche Perspektive ist so nicht eine der optimalen, sondern 

der hinreichenden Gewährleistung des Existenzminimums.19 Dabei kann nicht von einer abs-

trakt geltenden Schwelle der Mindestgewährleistung ausgegangen werden, vielmehr richtet 

sich das Existenzminimum an dem jeweiligen Entwicklungsstand und den bestehenden Lebens-

bedingungen aus.20 Insofern aber muss der gesetzliche Leistungsanspruch so ausgestaltet sein, 

dass er stets den gesamten existenznotwendigen Bedarf aller individuellen Grundrechtsträger 

deckt.21 

III. Zur Drucksache 20/9740 

Auf dieser Basis zeigt sich: Die Lösung der Frage, wie Leistungen zur Existenzsicherung zu 

bemessen sind, ist zu allererst politisch. Sie zu finden, kann der Gesetzgebung nicht von anderer 

Stelle abgenommen werden. Eine grenzenlose Freiheit besteht dennoch nicht. Jene Grenzen 

sind mit Blick auf die BT-Drs. 20/9740 aufzuzeigen – auch da, wo sie unsicher und umstritten 

sind. 

1. Zur Art der Leistung 

Die Bemessung und Ausgestaltung des Anspruchs auf Leistungen zur Gewährleistung des Exis-

tenzminimums ist – wie ausgeführt22 – weitgehend Sache der Gesetzgebung. Ob eine Sicherung 

durch Sach-, Geld- oder Dienstleistungen erfolgt,23 steht grundsätzlich im politischen Ermes-

sen.24 Freilich muss sich das konkret ausgearbeitete Ergebnis an den Bedarfen eines menschen-

würdigen Daseins der Betroffenen messen lassen,25 wozu auch die in der Menschenwürde an-

gelegte Selbstbestimmung gehört.26 

 
19 BVerfG, Beschl. v. 23.07.2014 – 1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12, 1 BvR 1691/13, BVerfGE 137, 34 (73 f.); BVerfG, 
Urt. v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 152, 68 (115); v. Münch/Kunig/Kunig/Kotzur, GG, 7. Aufl. 2021, Art. 1 
Rn. 45. 
20 BVerfG, Urt. v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09, BVerfGE 125, 175 (222); BVerfG, Urt. v. 
18.07.2012 – 1 BvL 10/10, 2/11, BVerfGE 132, 134 (159); BVerfG, Urt. v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 
152, 68 (113); Dürig/Herzog/Scholz/Herdegen, GG, Art. 1 Abs. 1 (Stand: Mai 2009) Rn. 121; v. Münch/Ku-
nig/Kunig/Kotzur, GG, 7. Aufl. 2021, Art. 1 Rn. 44. 
21 BVerfG, Urt. v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09, BVerfGE 125, 175 (224); Oppermann, 
jurisPR-SozR 7/2016 Anm. 1. 
22 S. u. II. 
23 S. insofern BT-Drs. 20/9740 S. 2, II. 2. 
24 BVerfG, Urt. v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09, BVerfGE 125, 175 (224 f.); BVerfG, Urt. v. 
18.07.2012 – 1 BvL 10/10, 2/11, BVerfGE 132, 134 (161); Jarass/Pieroth/Jarass, GG, 18. Aufl. 2024, Art. 1 
Rn. 18. 
25 S. u. II. 
26 BVerfG, Urt. v. 03.03.2004 – 1 BvR 2378/98, 1 BvR 1084/99, BVerfGE 109, 279 (313 f.); BVerfG, Beschl. v. 
07.12.2011 – 2 BvR 2500/09, 2 BvR 1857/10, BVerfGE 130, 1 (22); Dreier/Wapler, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 1 
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2. Zum Umfang des Existenzminimums 

Verfassungsrechtlich nicht unproblematisch erscheint die Begrenzung der Leistung auf das phy-

sische Existenzminimum.27 Insofern soll aus Art. 1 Abs. 1 GG iVm Art. 20 Abs. 1 GG nicht nur 

die grundrechtliche Garantie der physischen Existenz des Menschen, also Nahrung, Kleidung, 

Hausrat, Unterkunft, Heizung, Hygiene und Gesundheit, sondern auch die Sicherung der Mög-

lichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und zu einem Mindestmaß an Teilhabe 

am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben umfassen.28 Dies kann soweit nicht in 

Abrede gestellt werden, ohne die wesentliche Eigenschaft von Menschen als soziale Wesen zu 

negieren.29 Die konkrete Bestimmung dessen, was ein Mensch in diesem Bereich bedarf, ist 

allerdings von einer besonderen Offenheit geprägt, sodass der Gestaltungsspielraum der Ge-

setzgebung hier – im Vergleich zum physischen Existenzminimum – weit zu bemessen ist.30 

Gelegentlich wird vertreten, dieser Gestaltungsspielraum reiche so weit, dass es der Gesetzge-

bung auch offen stünde, Leistungen auf das physische Existenzminimum zu begrenzen.31 Ge-

rade kurze Aufenthalte seien nicht auf Integration ausgerichtet, sodass es einer Gewährleistung 

des Zugangs zum gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben nicht bedürfe.32 Diese 

Betrachtung widerspricht jedoch schon dem Wesen des aus der Menschenwürde (iVm dem So-

zialstaatsprinzip) abgeleiteten „Existenzminimums“. Die Menschenwürde ist „unantastbar“, so-

dass sich eine Aufspaltung in einen „Kern- und Randbereich“ verbietet. Der grundrechtlichen 

Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums – und dazu gehört eben auch eine 

soziokulturelle Dimension – kann nur einheitlich Rechnung getragen werden.33 Freilich ist zu 

 
Abs. 1 Rn. 68; Dürig/Herzog/Scholz/Herdegen, GG, Art. 1 Abs. 1 (Stand: Mai 2009) Rn. 84; krit. Kluth, ZAR 
2015, 337 (341). 
27 S. BT-Drs. 20/9740 S. 2, II 3., 6; vgl. Grube/Wahrendorf/Flint/Leopold, SGB XII, 8. Aufl. 2024, AsylbLG § 1a 
Rn. 1. 
28 BVerfG, Urt. v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09, BVerfGE 125, 175 (223); BVerfG, Urt. v. 
18.07.2012 – 1 BvL 10/10, 2/11, BVerfGE 132, 134 (160); BVerfG, Beschl. v. 23.07.2014 – 1 BvL 10/12, 1 BvL 
12/12, 1 BvR 1691/13, BVerfGE 137, 34 (72); BVerfG, Urt. v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 152, 68 (113); 
Dreier/Wapler, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 1 Abs. 1 Rn. 158; Huber/Voßkuhle/Augsberg, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 1 
Rn. 69; GK-AsylbLG/Hohm, § 1a (Stand: 01.01.2022) Rn. 584. 
29 BVerfG, Urt. v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09, BVerfGE 125, 175 (223) mit Verweis auf 
BVerfG, Beschl. v. 14.09.1989 – 2 BvR 1062/87, BVerfGE 80, 367 (374); BVerfG, Urt. v. 03.03.2004 – 1 BvR 
2378/98, 1 BvR 1084/99, BVerfGE 109, 279 (319). 
30 BVerfG, Urt. v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09, BVerfGE 125, 175 (224 f.); BVerfG, Urt. v. 
18.07.2012 – 1 BvL 10/10, 2/11, BVerfGE 132, 134 (161); Jarass/Pieroth/Jarass, GG, 18. Aufl. 2024, Art. 1 
Rn. 18; Schlegel/Voelzke/Oppermann, SGB XII, 3. Aufl. 2020, AsylbLG § 1a (Stand: 11.03.2024) Rn. 207. 
31 So noch Schellhorn/Hohm/Scheider/Hohm, SGB XII, 19. Aufl. 2015, AsylbLG § 1a Rn. 43; Petersen, ZfSH 
2014, 669 (678); vgl. Epping/Hillgruber/Rux, GG, 57. Ed. 15.01.2024, Art. 20 Rn. 216.2; s. auch ausdrücklich BT-
Drs. 20/9740 S. 2, II. 3. 
32 Dahingehend Kluth, ZAR 2015, 337 (341). 
33 BVerfG, Urt. v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 152, 68 (113 ff.); Schlegel/Voelzke/Oppermann, SGB XII, 
3. Aufl. 2020, AsylbLG § 1a (Stand: 11.03.2024) Rn. 207 ff.; nun auch GK-AsylbLG/Hohm, § 1a (Stand: 
01.01.2022) Rn. 584. 
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wiederholen, dass hier ein Gestaltungsspielraum besteht und eine Ausrichtung am jeweiligen 

Bedarf stattzufinden hat.34 Dahingehend steht das Bundesverfassungsgericht der Berücksichti-

gung eines Minderbedarfs gegenüber Hilfsempfängern mit Daueraufenthaltsrecht bei einem 

bloß kurzfristigen Aufenthalt nicht per se entgegen, wenn dieser nachvollziehbar festgestellt 

und bemessen werden kann und der tatsächliche Aufenthalt35 die Spanne eines Kurzaufenthalts 

nicht deutlich überschritten hat.36 Alldem kann die Gesetzgebung jedoch jedenfalls nicht ge-

recht werden – so eine verbreitete, nicht unplausible Ansicht -, wenn ein soziokulturelles Exis-

tenzminimum schlechthin versagt wird.37 Dieses Existenzminimum differiert aber eben nach 

der Länge des Aufenthalts. 

3. Zu Sanktionen 

Der Antrag sieht die Begründung oder Ausweitung von Sanktionen iSv § 1a AsylbLG für Ge-

duldete vor, die zumindest eines von mehreren Ausreisehindernissen selbst zu vertreten haben 

oder wenn eine gesetzliche Frist zur freiwilligen Ausreise verstrichen ist.38 Auch die Leistungs-

kürzung auf das physische Existenzminimum, solange eine Ausreisepflicht besteht und die Aus-

reise tatsächlich und rechtlich möglich ist,39 führt zu einer Sanktionierung der Nichtausreise. 

Gleiches kann für Geduldete mit Schutzstatus aus dem EU-Ausland oder einem leicht erreich-

baren Drittstaat gelten, die „lediglich“ eine zweiwöchige Überbrückungsleistung nebst Reise-

beihilfe erhalten sollen,40 je nachdem, ob und welche Leistungen im Anschluss bei einer Nicht-

ausreise zugänglich sein würden. Ferner sollen Sanktionsverfahren beschleunigt werden, indem 

die Verhängung von Sanktionen nach dem AsylbLG mit ausländer- und asylrechtlichen Frage-

stellungen gekoppelt wird.41 Vor diesem Hintergrund gilt es zu fragen, inwiefern das Verfas-

sungsrecht auch der sanktionierenden Verkürzung der das Existenzminimum gewährleistenden 

Leistungen entgegensteht. 

Die Antwort ist auch hier nicht einfach und umstritten. Ausführlich hat sich das Bundesverfas-

sungsgericht damit aber in einer Entscheidung vom 05.11.2019 zu Regelungen des SGB II be-

fasst.42 Im Ausgangspunkt betonte es die Menschenwürde als Quell des Existenzminimums. 

 
34 Brings/Oehl, ZAR 2016, 22 (26). 
35 Zum Erfordernis der Rechtmäßigkeit dieses Aufenthalts s. u. II 3. 
36 BVerfG, Urt. v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10, 2/11, BVerfGE 132, 134 (164 f.). 
37 Brings/Oehl, ZAR 2016, 22 (25 f.); Schlegel/Voelzke/Oppermann, SGB XII, 3. Aufl. 2020, AsylbLG § 1a 
(Stand: 11.03.2024) Rn. 207. 
38 BT-Drs. 20/9740 S. 3, II. 6. 
39 BT-Drs. 20/9740 S. 2, II. 3. 
40 BT-Drs. 20/9740 S. 2, II. 4. 
41 BT-Drs. 20/9740 S. 3, II. 5. 
42 BVerfG, Urt. v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 52, 68. 
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Damit einher gehe die Unverfügbarkeit – Menschenwürde geht auch durch vermeintlich „un-

würdiges“ Verhalten nicht verloren und kann selbst denjenigen nicht abgesprochen werden, de-

nen schwerste Verfehlungen vorzuwerfen sind. Die Verpflichtung zur Sicherung des Existenz-

minimums ist so zur Erreichung anderer Ziele nicht zu relativieren.43 Letzteres erkannte das 

Bundesverfassungsgericht bereits zuvor ausdrücklich für migrationspolitische Ziele.44 Insofern 

muss Menschenwürde auch nicht erst erarbeitet werden, sondern steht jedem Menschen aus 

sich heraus zu.45 Allerdings sei der soziale Rechtsstaat darauf angewiesen, dass Mittel der All-

gemeinheit, die zur Hilfe für deren bedürftige Mitglieder bestimmt sind, nur in Fällen in An-

spruch genommen werden, in denen wirkliche Bedürftigkeit vorliegt, denn das diene letztlich 

auch der Verwirklichung des Sozialstaats mit Blick in die Zukunft. So könne er sich von dem 

Gedanken der Subsidiarität leiten lassen, wonach vorhandene Möglichkeiten der Eigenversor-

gung Vorrang vor staatlicher Fürsorge haben.46 Damit sei es auch im Bereich existenzsichernder 

Leistungen grundsätzlich möglich, belastende Sanktionen vorzusehen, indem die Leistung 

durch die Erfüllung von Mitwirkungspflichten bedingt wird, die dazu dienen, jene existenzielle 

Bedürftigkeit zu vermeiden oder zu überwinden. Diesfällig werde die Eigenverantwortung be-

rücksichtigt, indem Betroffene die ihnen bekannten Folgen zu tragen haben, die das Gesetz an 

ihr Handeln knüpft47  

Dieser Sanktionierbarkeit setzt das Bundesverfassungsgericht jedoch zugleich Grenzen. Zum 

einen seien mit Blick auf die einschneidenden Folgen der Unterschreitung dessen, was zur Exis-

tenzsicherung benötigt wird, strenge Anforderungen der Verhältnismäßigkeit zu stellen. Insbe-

sondere müssen die existenzsichernden Leistungen für Bedürftige insofern „bereitstehen“, als 

es den Betroffenen tatsächlich möglich sein muss, die Minderung staatlicher Leistungen durch 

eigenes zumutbares Verhalten abzuwenden und die existenzsichernde Leistung wiederzuerlan-

gen. Bei alldem kann neben Art. 1 Abs. 1 GG auch noch weiteren Grundrechten – genannt wer-

den Art. 2 Abs. 2, Art. 6, Art. 12 Abs. 1 GG – Rechnung zu tragen sein, soweit deren Schutzbe-

reich eröffnet ist.48 Zum anderen soll als legitimes Ziel derart mindernder Maßnahmen im Ge-

währleistungsbereich von Art. 1 Abs. 1 GG nur in Betracht kommen, was darauf gerichtet ist, 

 
43 BVerfG, Urt. v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 52, 68 (114). 
44 BVerfG, Urt. v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11, BVerfGE 132, 134 (173); zust. Dreier/Wapler, GG, 4. 
Aufl. 2023, Art. 1 Abs. 1 Rn. 160; krit. zur Reichweite dieser Aussage Thym, Gutachten über rechtliche Spielräume 
zur Einschränkung von Asylbewerberleistungen und sonstiger Sozialleistungen für Personen mit Fluchthinter-
grund sowie die Ausweitung des Sachleistungsprinzips (abrufbar unter https://papers.ssrn.com/sol3/pa-
pers.cfm?abstract_id=4623444, letzter Abruf am 25.03.2024), S. 8; vgl. auch Grube/Wahrendorf/Flint/Leopold, 
AsylbLG, 8. Aufl. 2024, § 1a Rn. 3. 
45 BVerfG, Urt. v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 52, 68 (115). 
46 BVerfG, Urt. v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 52, 68 (116). 
47 BVerfG, Urt. v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 52, 68 (117 f.). 
48 BVerfG, Urt. v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 52, 68 (117 ff.). 
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auf die Erfüllung von Mitwirkungspflichten hinzuwirken, die gerade dazu dienen, die existen-

zielle Bedürftigkeit iSv Art. 1 Abs. 1 GG zu vermeiden oder zu überwinden. Hingegen unzu-

lässig sei die repressive Ahndung von Fehlverhalten. Dies leuchtet unmittelbar ein: Es verstößt 

gegen Art. 1 Abs. 1 GG, denn die Würde des Menschen, wie er sich in seiner Individualität 

begreift und seiner selbst bewusst ist, schließe die Bevormundung oder Versuche der „Besse-

rung“ aus. Ein anderes entspräche einem Paternalismus, einer Vernunfthoheit, die dem Grund-

gesetz, das Respekt vor der autonomen Selbstbestimmung der Einzelnen fordere, fremd sei.49 

All dies ist freilich wenig konkret – und trotz seiner Vagheit umstritten. Die so gezogene Linie 

stößt teilweise bereits in ihren Grundsätzen auf Kritik. Bezweifelt wird die vom Bundesverfas-

sungsgericht angenommene Trennbarkeit der Voraussetzung von Mitwirkungshandlungen von 

einer pädagogisch-paternalistischen Impulsgebung.50 Andere erkennen die Möglichkeit der Be-

dingung von Leistungen grundsätzlich an,51 denn mit der Anknüpfung an Voraussetzungen, de-

ren Schaffung die Einzelnen in der Hand haben, werde der Mensch als eigenverantwortliches 

und selbstbestimmtes Rechtssubjekt respektiert.52 

Unterschiedlich beantwortet wird auch, welche Rechtsverstöße zu einer Leistungskürzung füh-

ren können. Recht weit geht die Verknüpfung von Leistungen zu Sicherung des Existenzmini-

mums mit der „Rechtstreue“ der Betroffenen.53 Es müsse möglich sein, dass der Sozialstaat den 

ungekürzten Leistungsbezug derer abwehren könne, die die Voraussetzungen der Leistungen 

bewusst geschaffen haben, indem sie sich einfachgesetzlichen Tatbeständen entzogen haben. 

Die rechtsstaatliche Ordnung müsse sich vor Rechtsmissbrauch schützen können.54 Die An-

knüpfung von Leistungsminderungen an die Missachtung von migrationsrechtlichen Pflichten, 

wie der zur Ausreise, sei schließlich auch nicht bloß auf die repressive Ahndung früheren 

 
49 BVerfG, Urt. v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 52, 68 (117). 
50 Dreier/Wapler, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 1 Abs. 1 Rn. 161; ausführlicher Nettesheim, JZ 2020, 153 ff. 
51 Sachs/Höfling, GG, 9. Aufl. 2021, Art. 1 Rn. 33; v. Münch/Kunig/Kunig/Kotzur, GG, 7. Aufl. 2021, Art. 1 
Rn. 47; Bieritz-Harder/Conradis/Thie/Birk, SGB XII, 12. Aufl. 2020, AsylbLG § 1a Rn. 25; Cantzler, AsylbLG, 
1. Aufl. 2019, § 1a Rn. 8; wohl nur bei Ansprüchen, die jenseits des von Art. 1 Abs. 1 GG iVm Art. 20 Abs. 1 GG 
geforderten liegen Huber/Voßkuhle/Augsberg, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 1 Rn. 69. 
52 Sachs/Höfling, GG, 9. Aufl. 2021, Art. 1 Rn. 33; Kießling, Der Anspruch Geduldeter auf Gewährleistung des 
soziokulturellen Existenzminimums, in: Buchholtz/Croon-Gestefekd/Kerkemeyer, Integratives Recht, 2021, S. 88; 
vgl. Dreier/Wapler, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 1 Abs. 1 Rn. 161. 
53 BSG, Urt. v. 12.5.2017 – B 7 AY 1/16 R, EZAR NF 87 Nr. 25; Cantzler, AsylbLG, 1. Aufl. 2019, § 1a Rn. 8; 
ähnlich Bieritz-Harder/Conradis/Thie/Birk, SGB XII, 12. Aufl. 2020, AsylbLG Vorb. Rn. 28; krit. schon zur Be-
griffswahl der eigentlich wohl nicht umfassend verstandenen „Rechtstreue“ Janda, SGb 2018, 344 (348): „offen-
sichtlich nicht mit Bedacht gewählt“. 
54 Kreßel, NZS 2019, 730 (737); ebenso BSG, Urt. v. 12.5.2017 – B 7 AY 1/16 R, EZAR NF 87 Nr. 25; Bieritz-
Harder/Conradis/Thie/Birk, SGB XII, 12. Aufl. 2020, AsylbLG Vorb. Rn. 28, § 1a Rn. 25 ff.; Cantzler, AsylbLG, 
1. Aufl. 2019, § 1a Rn. 8. 
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Fehlverhaltens gerichtet,55 sondern verfolge die proaktive Wiederherstellung eines rechtskon-

formen Zustandes.56 

Andere, ebenfalls recht weit gehende Stimmen ohne unmittelbaren Bezug in der Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts vermissen bei einer solchen Betrachtung den Konnex 

zwischen der Leistungsminderung und der dieser zugrunde gelegten Handlung der Betroffenen. 

Die Mitwirkungshandlung, deren Missachtung zur Leistungskürzung führt, müsse gerade auf 

jene Existenzsicherung gerichtet sein, die ansonsten von der gekürzten Leistung gewährleistet 

werden würde. Damit kommen von vornherein für Kürzungen der Leistungen zur Sicherung 

des Existenzminimums nur Pflichtverletzungen im Sozial- nicht aber Aufenthaltsrecht in Be-

tracht.57 Für diese enge Betrachtung spreche auch das unverbrüchliche Wesen der Menschen-

würde. Sie kann nicht durch ein Fehlverhalten verwirkt werden58 und das Sozialstaatsprinzip 

fragt nicht nach persönlicher Schuld.59 

All dies zeigt, wie breit die Spannbreite der Argumente ist. Was hilft hier die Stellungnahme 

eines einzelnen Sachverständigen, der das Grundanliegen des Antrag teilt und den die Argu-

mente der herrschenden Meinung überzeugt, die eben von einer weitgehenden Gestaltbarkeit 

ausgeht. Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sind weit – die europäischen noch mehr. 

Problematisch erscheint in diesem Lichte – hier mag ein Konsens möglich sein - die Streichung 

von Leistungen, wenn nur eines von mehreren Abschiebehindernissen selbst zu vertreten ist.60 

Hier kann es, angesichts der weiteren Hindernisse, nicht um die zukunftsgewandte Herstellung 

irgendeines Zustandes gehen, sondern nur um die rein repressive Zurücksetzung der Leistungen 

wegen in der Vergangenheit liegenden Verhaltens. Grundsätzlich ist mit Rücksicht auf das 

 
55 S. BVerfG, Urt. v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 52, 68 (117). 
56 Thym, Gutachten über rechtliche Spielräume zur Einschränkung von Asylbewerberleistungen und sonstiger So-
zialleistungen für Personen mit Fluchthintergrund sowie die Ausweitung des Sachleistungsprinzips (abrufbar unter 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4623444, letzter Abruf am 25.03.2024), S. 23. 
57 Kießling, Der Anspruch Geduldeter auf Gewährleistung des soziokulturellen Existenzminimums, in: Buch-
holtz/Croon-Gestefekd/Kerkemeyer, Integratives Recht, 2021, S. 88; Janda, SGb 2018, 344 (347); wohl auch 
Schlegel/Voelzke/Oppermann, SGB XII, 3. Aufl. 2020, AsylbLG § 1a (Stand: 11.03.2024) Rn. 150; s. insofern 
auch BVerfG, Urt. v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11, BVerfGE 132, 134 (164): „Falls der Gesetzgeber bei 
der Festlegung des menschenwürdigen Existenzminimums die Besonderheiten bestimmter Personengruppen be-
rücksichtigen will (vgl. BVerfGE 116, 229 [239]), darf er bei der konkreten Ausgestaltung existenzsichernder 
Leistungen nicht pauschal nach dem Aufenthaltsstatus differenzieren“. 
58 Kießling, Der Anspruch Geduldeter auf Gewährleistung des soziokulturellen Existenzminimums, in: Buch-
holtz/Croon-Gestefekd/Kerkemeyer, Integratives Recht, 2021, S. 88 mit Verweis auf BVerfG, Urt. v. 05.11.2019 – 
1 BvL 7/16, BVerfGE 52, 68 (114); Janda, SGb 2018, 344 (348); Huber/Voßkuhle/Augsberg, GG, 8. Aufl. 2024, 
GG, Art. 1 Rn. 69. 
59 Kießling, Der Anspruch Geduldeter auf Gewährleistung des soziokulturellen Existenzminimums, in: Buch-
holtz/Croon-Gestefekd/Kerkemeyer, Integratives Recht, 2021, S. 88 mit Verweis auf BVerfG, Urt. v. 05.11.2019 – 
1 BvL 7/16, BVerfGE 52, 68 (114); Huber/Voßkuhle/Augsberg, GG, 8. Aufl. 2024, GG, Art. 1 Rn. 69. 
60 BT-Drs. 20/9740 S. 3, II. 6. 
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Vorhaben, die Sanktionen nach § 1a AsylbLG zu erweitern,61 darauf hinzuweisen, dass die Ver-

fassungsmäßigkeit der Vorschrift bereits in ihrer aktuellen Fassung infolge der skizzierten ver-

fassungsrechtlichen Dispute hoch umstritten ist.62 All dies zeigt noch einmal: Die Frage ist zu-

nächst politisch zu entscheiden – ggf. kann und muss dann Karlsruhe nachsteuern. 

4. Zur Änderung von Art. 20 GG 

Verfassungsrechtlich bedenklich erscheint umstrittener wäre das Vorhaben, Art. 20 GG dahin-

gehend zu ergänzen, dass für Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei der Bestimmung 

des Existenzminimums und der Anwendung des Gleichheitssatzes Kriterien wie die Dauer und 

die Rechtmäßigkeit des bisherigen Aufenthalts und das Leistungsniveau anderer EU-Mitglieds-

staaten zu berücksichtigen sind.63 

Weitgehend unbestritten: Eine Anknüpfung an die Dauer des Aufenthalts ist dabei auch nach 

der gegenwärtigen Verfassungslage möglich, soweit diese nur im Sinne anderer Bedarfe ver-

standen wird.64 Auszugehen ist daher davon, dass hier vielmehr an die Aufenthaltsdauer als 

solche angeknüpft werden soll.  

Eine eindeutige Aussage hat das Bundesverfassungsgericht zur Heranziehung des Leistungsni-

veaus außerhalb von Deutschland getroffen:  

„Entscheidend ist, dass der Gesetzgeber seine Entscheidung an den konkreten Bedarfen der Hilfe-

bedürftigen ausrichtet. Maßgeblich für die Bestimmung des Existenzminimums können dabei nur 

die Gegebenheiten in Deutschland sein, dem Land, in dem dieses Existenzminimum gewährleistet 

sein muss. Daher erlaubt es die Verfassung nicht, das in Deutschland zu einem menschenwürdigen 

Leben Notwendige unter Hinweis auf das Existenzniveau des Herkunftslandes von Hilfebedürftigen 

oder auf das Existenzniveau in anderen Ländern niedriger als nach den hiesigen Lebensverhältnissen 

geboten festzulegen.“65  

Dem wird entgegengehalten, dass Bundesverfassungsgericht verkenne den transnationalen 

Charakter vieler Sachverhalte und sei inkonsistent, wenn doch anerkannt sei, dass ein 

 
61 BT-Drs. 20/9740 S. 3, II. 6. 
62 Verfassungswidrig nach Dreier/Wapler, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 1 Abs. 1 Rn. 160; Brings/Oehl, ZAR 2016, 22 
(25); Voigt, info also 2016, 99 (102); zumindest krit. Schlegel/Voelzke/Oppermann, SGB XII, 3. Aufl. 2020, 
AsylbLG § 1a (Stand: 11.03.2024) Rn. 204 ff.; offenlassend BVerfG, Beschl. v. 19.09.2017 – 1 BvR 1719/17, 
BeckRS 2017, 128139; GK-AsylbLG/Hohm, § 1a (Stand: 01.01.2022) Rn. 560 ff.; zumindest weitestgehend ver-
fassungskonform nach Bieritz-Harder/Conradis/Thie/Birk, SGB XII,12. Aufl. 2020, AsylbLG § 24 ff.; verfas-
sungsgemäß nach Kreßel, NZS 2019, 730 (737 f.). 
63 BT-Drs. 20/9740 S. 3, II. 7. 
64 S. u. II 2. 
65 BVerfGE 132, 134 (161). 
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unterschiedliches Leistungsniveau im Ausland noch nicht der Abschiebung entgegensteht.66 

Das übersieht jedoch, dass es bei der Bemessung von Leistungen zur Gewährleistung des Exis-

tenzminimums um dasjenige Minimum geht, welches bis zur etwaigen Ausreise für ein men-

schenwürdiges Dasein notwendig ist. Hier müssen die Leistungen genügen.67 Auch die Berück-

sichtigung von Staatsangehörigkeit und Dauer und Rechtmäßigkeit des Aufenthalts steht der 

Begründung der Sicherung des Existenzminimums auf der Menschenwürde gegenüber. Zu ge-

währleisten ist was der Mensch zum menschenwürdigen Dasein benötigt. All das verändert sich 

nicht, je nachdem, welche Staatsangehörigkeit eine Person besitzt, ob sie sich legal in Deutsch-

land aufhält und (losgelöst von dadurch festgestellten anderen Bedarfen) wie lange dieser Auf-

enthalt dauert.68 Die Einfügung einer Ergänzung des Art. 20 GG in die Verfassung dahingehend, 

dass eine solche Differenzierung stattzufinden habe, muss sich am Gewährleistungsgehalt von 

Art. 1 Abs. 1 GG orientieren,69 der in vollem Umfang einer Verfassungsänderung durch die 

„Ewigkeitsgarantie“ des Art. 79 Abs. 3 GG entzogen ist.70 Dass es sich hier um einen grund-

sätzlich gestaltungsoffenen Regelungsbereich handelt, führt m.E. zu keiner anderen Bewer-

tung71 – sondern ermöglicht eben, die Gestaltungsoffenheit zu nutzen, die – wie dargestellt – 

recht weit ist. 

IV. Fazit 

„Rechtliche Spielräume nutzen“.72 Dem Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist auch aus 

verfassungsrechtlicher Sicht zu folgen, da solche Spielräume bei der Ausgestaltung der Leis-

tungen zu Sicherung des Existenzminimums bestehen und auch nicht abgesprochen werden 

können. Inwieweit die konkret vorgeschlagenen Gesetzesänderungen deren Grenzen über-

schritten würden, ist im Einzelnen eben noch nicht ausgelotet. Der Antrag hat valide Argumente 

auf seiner Seite, das Bundesverfassungsgericht bestätigt den weiten Gestaltungsspielraum des 

Gesetzgebers. Wer in Kenntnis dieser Rechtsprechung verfassungsrechtliche Bedenken äußert, 

 
66 Thym, Gutachten über rechtliche Spielräume zur Einschränkung von Asylbewerberleistungen und sonstiger So-
zialleistungen für Personen mit Fluchthintergrund sowie die Ausweitung des Sachleistungsprinzips (abrufbar unter 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4623444, letzter Abruf am 25.03.2024), S. 25. 
67 Brings/Oehl, ZAR 2016, 22 (27). 
68 BVerfGE 132, 134 (160); s. u. III 2., 3. 
69 BVerfG, Urt. v.17.08.1956 – 1 BvB 2/51, BVerfGE 5, 85 (205); BVerfG, Urt. v. 21.06.1977 – 1 BvL 14/76, 
BVerfGE 45, 187 (228); Sachs/Höfling, GG, 9. Aufl. 2021, Art. 1 Rn. 35; Dreier/Wapler, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 1 
Abs. 1 Rn. 64, 67. 
70 BVerfG, Urt. v. 03.03.2004 – 1 BvR 2378/98, 1 BvR 1084/99, BVerfGE 109, 279 (310); Dreier/Dreier, GG, 
3. Aufl. 2015, Art. 79 Abs. 3 Rn. 27; Dürig/Herzog/Scholz/Herdegen, GG, Art. 79 (Stand: Jul. 2014) Rn. 111; aA. 
v. Münch/Kunig/Bryde, GG, 7. Aufl. 2021, Art. 79 Rn. 45. 
71 aA Thym, Gutachten über rechtliche Spielräume zur Einschränkung von Asylbewerberleistungen und sonstiger 
Sozialleistungen für Personen mit Fluchthintergrund sowie die Ausweitung des Sachleistungsprinzips (abrufbar 
unter https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4623444, letzter Abruf am 25.03.2024), S. 16. 
72 BT-Drs. 20/9740 S. 1. 
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der hat eben keine gesicherten Erkenntnisse, vielmehr recht schwache Anknüpfungspunkte in 

der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und viel eigene Interpretation -  der will 

dem Diskurs eine Frage entziehen, die politisch, nicht juristisch beantwortet werden kann und 

daher auch muss. Angebliche oder nur vage vermutete verfassungsrechtliche Grenzen dürfen 

nicht Vorwand dafür sein, keine politische Verantwortung übernehmen zu müssen, für das was 

man will oder eben nicht will. Das letzte Wort hat Karlsruhe – und sollte das Bundesverfas-

sungsgericht Klarheit in die ein oder andere Richtung schaffen, wäre dies keine Niederlage für 

die Politik, sondern Bestätigung oder legitime Korrektur. Davor sollte sich der Gesetzgeber 

nicht fürchten. 
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